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(54)  Federelement 

(57)  Das  erfindungsgemässe  Federelement  (1) 
weist  einen  in  einem  Führungskörper  (2)  gegen  eine 
Feder  (7)  abgestützten  Tragkörper  (3)  auf.  Am  der  Feder 
(7)  entgegengesetzten  Ende  des  Tragkörpers  ist  eine 
Auflagefläche  (3')  mit  einem  Halteelement,  vorzugs- 
weise  einem  Zapfen  (6),  vorgesehen,  auf  welches  ein 
abzufederndes  Bauteil  (11)  aufgebracht  werden  kann. 
Die  Auflagefläche  (3')  und  der  Zapfen  (6)  sind  nun  erfin- 

F i 3 . 1  

dungsgemäss  an  einer  aus  dem  Tragkörper  (3)  senk- 
recht  zu  dessen  Bewegungs-  resp.  Federrichtung 
ausfederbaren  Zunge  (8)  angebracht.  Damit  führt  eine 
Verdrehung  des  Bauteiles  (11)  senkrecht  zur  Feder- 
achse  nicht  zu  einer  Überbeanspruchung  des  Zapfens 
(6)  oder  einem  Verklemmen  des  Tragkörpers  (3)  in  sei- 
ner  Führung. 
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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Federelement 
nach  dem  Oberbegriff  von  Anspruch  1  . 

Derartige  Federelemente  werden  zur  Abfederung 
von  Bauteilen  in  im  wesentlichen  einer  Federungsrich- 
tung  verwendet.  Sofern  die  Belastung  im  wesentlichen 
auch  nur  in  dieser  Richtung  erfolgt,  kann  die  Auflage  der 
Bauteile  einfach  durch  Auflegen  in  Richtung  dieser 
Federrichtung  auf  den  Tragkörper  des  Federelementes 
erfolgen.  Zur  Fixierung  des  Bauteiles  senkrecht  zu  die- 
ser  Federrichtung  ist  beispielsweise  ein  Zapfen  vorgese- 
hen,  welcher  in  eine  entsprechende  Aufnahmeöffnung 
einfuhrbar  ist.  Dabei  kann  der  Zapfen  beispielsweise  am 
Tragkörper  vorgesehen  sein  und  die  Aufnahmeöffnung 
am  Bauteil  oder  umgekehrt.  Die  eigentliche  Auflage  des 
Bauteiles  auf  den  Tragkörper  erfolgt  dabei  über  eine  im 
wesentlichen  plane  Fläche.  Derartige  Federelement 
werden  nun  hauptsächlich  paarweise  eingesetzt,  um  ein 
Bauteil  translatorisch  abzufedern,  wobei  an  beiden 
Federelementen  gleichzeitig  gleiche  Federwege  auftre- 
ten.  Solche  Bauteile  können  beispielsweise  Latten  zur 
Bildung  einer  Sitz-  oder  Liegefläche  von  Möbeln,  insbe- 
sondere  Sitzmöbeln  oder  Betten,  sein. 

Bei  solchen  Federelementen  tritt  nun  ein  Problem 
auf,  wenn  sich  das  Bauteil  nicht  nur  parallel,  translato- 
risch  zur  Federrichtung  bewegt,  sondern  auch  noch  ver- 
schwenkt,  d.h.  bezüglich  der  Auflage  auf  den  Tragkörper 
des  Federlementes  rotiert.  Eine  solche  Bewegung  führt 
zu  Krafteinflüssen  senkrecht  zur  Federrichtung  und 
damit  auch  senkrecht  zur  Bewegungsrichtung  des  Trag- 
körpers  des  Federelementes.  Dies  kann  einerseits  zur 
Verkantung  des  Tragkörpers  im  Federelement  führen, 
und  damit  einem  Blockieren  der  Federwirkung,  und 
andererseits  im  Auflagebereich  zur  Überbelastung  des 
Auflageelementes  führen,  wie  beispielsweise  des  Zap- 
fens.  Eine  solche  Überbelastung  kann  zu  einer  uner- 
wünschten  Geräuschbildung  führen  oder  letztlich  auch 
zum  Bruch  des  Auf  lageelementes,  wodurch  das  Bauteil 
vom  Federelement  abgleiten  kann. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  bestand 
nun  darin,  ein  Federelement  zu  finden,  welches  die 
genannten  Probleme  vermeidet,  insbesondere  auch 
eine  Bewegung  des  Bauteiles  senkrecht  zur  eigentlichen 
Federungsrichtung  zulässt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  durch  die 
Merkmale  des  Anspruches  1  gelöst.  Bevorzugte  Ausfüh- 
rungsformen  ergeben  sich  aus  den  weiteren  Ansprü- 
chen  2  bis  4.  Insbesondere  eignen  sich  derartige 
Federelemente  nach  Anspruch  5  für  Sitz-  und  Liegemö- 
bel. 

Indem  die  Auflagefläche  und  das  Haltemittel  senk- 
recht  zur  eigentlichen  Federrichtung  federnd  angeordnet 
sind,  können  Kräfte  und  Bewegungen  in  dieser  Richtung 
aufgenommen  werden,  ohne  dass  die  eigentliche  Feder- 
bewegung  dadurch  eingeschränkt  oder  behindert 
würde.  Ebenfalls  entfallen  dadurch  die  bekannten 
Geräuschentwicklungen  und  auch  eine  Überlastung  des 
Haltemittels  wird  dadurch  vermieden. 

Die  bevorzugte  Ausgestaltung  dieses  Merkmals  in 
Form  einer  federnden  Zunge  lässt  sich  vorteilhafter- 
weise  einfach  und  kostengünstig  realisieren.  Durch  die 
bevorzugte  Querschnittsform  des  Tragköpers  lässt  sich 

5  eine  zuverlässige  und  einfach  zu  realisierende  rich- 
tungsstabile  Federwirkung  erzielen.  Ein  derartiges  erfin- 
dungsgemässes  Federelement  lässt  sich  auch  einfach 
derart  ausgestalten,  dass  es  einfach  an  einem  Grund- 
körper  angebracht  werden  kann.  Durch  die  bevorzugte 

10  Ausbildung  des  Haltemittels  als  Zapfen  lässt  sich  das 
abzufedernde  Bauteil  einfach  auf  der  Auflagefläche 
anbringen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  nach- 
stehend  anhand  von  Zeichnungen  noch  naher  erläutert. 

15  Es  zeigen 

Fig.  1  die  Ansicht  eines  erfindungsgemässen  Feder- 
elementes; 
Fig.  2  den  Längsschnitt  durch  das  Federelement 

20  nach  Fig.  1  ; 
Fig.  3  die  Ansicht  eines  Bettgestelles  mit  erfindungs- 
gemässen  Federelementen. 

Figur  1  zeigt  die  Ansicht  eines  erfindungsgemässen 
25  Federelementes  1  ,  bestehend  aus  einem  Führungskör- 

per  2  und  darin  federnd  beweglichem  Tragkörper  3. 
Der  Führungskörper  2  besteht  hier  beispielsweise 

aus  einem  einseitig  offenen  Hohlkörper  mit  rechtecki- 
gem  Querschnitt.  Der  Führungskörper  weist  Befesti- 

30  gungsflanschen  4  auf,  welche  mit  Bohrungen  5  zur 
Aufnahme  von  Befestigungsschrauben  (nicht  darge- 
stellt)  versehen  sind.  Über  diese  Flanschen  kann  das 
Federelement  mit  einem  Grundkörper  verbunden  wer- 
den. 

35  Im  Führungskörper  2  ist  der  Tragkörper  3  verschieb- 
bar  angeordnet,  wobei  das  obere  Ende  des  Tragkörpers 
3  aus  dem  Führungskörper  2  herausragt.  Dieses  Ende 
des  Tragkörpers  3  weist  vorzugsweise  einen  nach  oben 
gerichteten  Zapfen  6  auf,  welcher  als  Haltemittel  für  ein 

40  auf  der  Stirnfläche  3'  des  Tragkörpers  3  abzustützendes 
Bauteil  dient. 

Der  Tragkörper  3  ist  mittels  einer  Feder  7  gegen  den 
Boden  des  Führungskörpers  2  abgestützt,  wie  aus  Figur 
2  ersichtlich  ist.  Die  Führung  des  Tragkörpers  3  im  Füh- 

45  rungskörper  2  wird  durch  dessen  Seitenwände  bewirkt. 
Damit  ist  eine  federnde,  tranlatorische  Bewegung  des 
Tragkörpers  3  im  Führungskörper  2  realisiert. 

Für  die  Begrenzung  des  Federweges  des  Tragkör- 
pers  3  nach  oben,  d.h.  gegen  die  Öffnung  des  Führungs- 

so  körpers  2  hin  sind  Begrenzungsmittel  vorgesehen  (nicht 
dargestellt).  Diese  Begrenzungsmittel  können  beispiels- 
weise  durch  federnde  Zungen  mit  in  Öffnungen  einrast- 
bare  Nocken  gebildet  sein. 

Im  dargestellten  Beispiel  ist  der  Tragkörper  bevor- 
55  zugterweise  aus  einem  kastenartigen  Körper  mit  recht- 

eckigem  Querschnitt  gebildet.  Dabei  wird  eine  Zunge  8 
mittels  eines  durch  die  Stirnfläche  3'  und  eine  Seitenflä- 
che  des  Tragkörpers  verlaufenden  Schnittes  9  gebildet. 
Dadurch  wird  eine  federnde  Bewegung  des  Zapfens  6 
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senkrecht  zur  Achse  des  Führungskörpers  2  ermöglicht. 
Es  ist  selbstverständlich,  dass  der  Tragkörper  2  dabei 
aus  einem  nicht  vollständig  steifen  Material  gefertigt  ist, 
sondern  aus  einem  wenigstens  teilweise  elastischen 
Material.  Vorzugsweise  besteht  der  Tragkörper  aus  5 
Kunststoff. 

Als  Beispiel  einer  Anwendung  derartiger  erfin- 
dungsgemässer  Federelemente  ist  der  in  Figur  3  sche- 
matisch  dargestellte  Lattenrost  für  Betten  zu  betrachten. 
Beim  dargestellten  Lattenrost  handelt  es  sich  um  einen  u 
Rahmen  1  0  mit  darin  federnd  angeordneten  Latten  1  1  . 
Diese  Latten  sind  als  im  wesentlichen  steife  Körper  aus- 
gebildet.  Für  die  Lagerung  dieser  Latten  sind  nun  innen 
an  den  beiden  längeren  Seiten  des  Rahmens  eine 
Anzahl  der  erfindungsgenmässen  Federelemente  1  n 
angeordnet.  An  den  Lattenenden  sind  jeweils  Bohrun- 
gen  zur  Aufnahme  der  Zapfen  6  der  Federelemente  1 
vorgesehen. 

Die  Lattenenden  werden  nun  jeweils  auf  die  Zapfen 
6  der  Federelemente  1  aufgesteckt  und  überspannen  2t 
den  freien  Bereich  des  Rahmens  10  des  nun  gebildeten 
Lattenrostes.  Wird  nun  eine  dieser  Latten  1  1  nur  auf 
einer  Seite  des  Rahmens  10  heruntergedrückt,  so  kön- 
nen  die  Zapfen  6  der  Federelemente  1  diese  Verdrehbe- 
wegung  mitmachen.  Dadurch  wird  eine  Überlastung  21 
solcher  fester  Zapfen  verhindert,  welche  bis  zum  Bruch 
des  Zapfens  führen  kann,  und  gleichzeitig  wird  auch  ein 
Verkanten  des  Tragkörpers  6  in  der  Führung  2  verhin- 
dert. 

3t 
Patentansprüche 

1  .  Federelement  (1)  für  die  AbStützung  eines  Bauteiles 
(11),  mit  einem  gegen  eine  Feder  (7)  entlang  einer 
Führung  translatorisch  beweglichen  Tragkörper  (3),  3t 
welcher  an  seinem  der  Feder  entgegengesetzten 
Ende  eine  im  wesentlichen  plane  Auflageflache  (3') 
für  das  Bauteil  (11)  und  Haltemittel  (6)  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  am  der  Feder  (7)  ent- 
gegengesetzten  Ende  des  Tragkörpers  (3)  eine  par-  4t 
allel  zur  Führung  ausgerichtete  und  senkrecht  dazu 
federnd  ausschwenkbare  Zunge  (8)  vorgesehen  ist, 
an  deren  oberem,  freien  Ende  die  Auflagefläche  (3') 
und  Haltemittel  (6)  angeordnet  sind. 

4t 
2.  Federelement  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  als  Haltemittel  ein  Zapfen  (8)  vorge- 
sehen  ist. 

3.  Federelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2,  st 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Tragkörper  (3) 
einen  rechteckigen  Querschnitt  aufweist. 

4.  Federelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Führung  durch  5t 
einen  den  Querschnitt  des  Tragkörpers  umfassen- 
den  Hohlkörper  (2)  gebildet  wird. 

5.  Verwendung  eines  Federelementes  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4  in  Sitz-  und  Liegemöbeln. 
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